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Vorlagenummer: BV/25/234 
Vorlageart: Beschlussvorlage 
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich 
Betreff: Beschlussvorlage zur 1. vereinfachten Änderung des 

Bebauungsplanes Nr. 34 „Wohnen am Eichenweg“ der Gemeinde 
Ostseebad Binz nach § 13 BauGB ohne 
Umweltprüfung/Umweltbericht 
hier: Überarbeiteter Aufstellungsbeschluss nach § 2 Abs. 1 
BauGB 

 

Beratungsverlauf 
 
 
Gremium Sitzungsdatum Beschlussart 

Ausschuss für Bau, Verkehr und Umwelt 
(Vorberatung) 

05.03.2025 ungeändert 
beschlossen 
 

Hauptausschuss (Vorberatung) 18.03.2025 ungeändert 
beschlossen 
 

Gemeindevertretung Ostseebad Binz 
(Entscheidung) 

03.04.2025 ungeändert 
beschlossen 
 

 
Beratungsverlauf 
 

05.03.2025 6. Sitzung des Ausschusses für Bau, Verkehr und 
Umwelt 

 
Beschluss: 
Der Ausschuss für Bau, Verkehr und Umwelt empfiehlt der  Gemeindevertretung in 
ihrer Sitzung am 03.04.2025 die Aufstellung der 1. vereinfachten Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 34  „Wohnen am Eichenweg“ der Gemeinde Ostseebad Binz 
im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB ohne Umweltprüfung/Umweltbericht zu 
beschließen. 
Das Planverfahren ist gemäß § 13 Abs. 2 und 3 in Verbindung mit § 3 Abs. 2 und § 4 
Abs. 2 BauGB durchzuführen. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
Ja-Stimmen:  10 
Nein-Stimmen:  0 
Enthaltungen:  1 
 
 

 

18.03.2025 5. Sitzung des Hauptausschusses 

 
Beschluss: 
 
Der Hauptausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung in ihrer Sitzung am 
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03.04.2025 der Aufstellung der 1. vereinfachten Änderung des Bebauungsplanes Nr. 
34  „Wohnen am Eichenweg“ der Gemeinde Ostseebad Binz im vereinfachten 
Verfahren nach § 13 BauGB ohne Umweltprüfung/Umweltbericht zuzustimmen. 
  
Das Planverfahren ist gemäß § 13 Abs. 2 und 3 in Verbindung mit § 3 Abs. 2 und § 4 
Abs. 2 BauGB durchzuführen. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
Ja-Stimmen: 8 
Nein-Stimmen: 0 
Enthaltungen: 0 
 
 

 

03.04.2025 6. Sitzung der Gemeindevertretung 

 
Beschluss: 
Die Gemeindevertretung beschließt in ihrer Sitzung am 03.04.2025 die Aufstellung 
der 1. vereinfachten Änderung des Bebauungsplanes Nr. 34  „Wohnen am 
Eichenweg“ der Gemeinde Ostseebad Binz im vereinfachten Verfahren nach § 13 
BauGB ohne Umweltprüfung/Umweltbericht. 
  
Das Planverfahren ist gemäß § 13 Abs. 2 und 3 in Verbindung mit § 3 Abs. 2 und § 4 
Abs. 2 BauGB durchzuführen. 
 
Gemäß § 24 KV M-V erklärte sich ein Mitglied für befangen und nahm weder an der 
Beratung noch an der Abstimmung teil.  
 
 
Abstimmungsergebnis: 
Ja-Stimmen: 14 
Nein-Stimmen: 0 
Enthaltungen: 0 
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